
Natürlich ist die AGO-Bayern auf Befangenheitsanträge und Beschwerden gemäss 
zB. Artikel 19 Abs. 4 GG, Artikel 103 Abs. 1 GG, Artikel 6 EMRK und §198 GVG 
nicht anwendbar! Das ist nur bei bürgerschädigenden Verfassungsfeinden wie zB. 
Richter Anton Lohneis, Richterin Ulrike Barausch uvam. vom LG-Coburg anders. 
Richter Clemens Lückemann und Prof. Bausback (CSU) vom Landesjustiz-
ministerium verhalten sich zwar immer noch korrupt kollegial ("Systemfehler", Der 
Spiegel 51/2013) bürgerschädigend Verfassungsfeindlich aber diese Begründung 
mit §17 AGO haben diese nun weggelassen. Das wichtigste ist immer die möglichst 
maximal schädigende Feststellung des niederen minderwertigen Proleten zB. als 
"NICHTS", der keine Rechte bei Gericht geltend machen "kann".

Konsequente korrupte kollegiale willkürliche verfassungsfeindliche Bürgerschädigung:
3. Die Unabhängigkeit der Richter als Pfeiler des Rechtsstaates dient in aller erster Linie dem Bürger und
soll ihm Schutz vor Manipulation und Willkür garantieren. Tatsächlich ist es genau 
umgekehrt; in der Rechtspraxis verhindert die Berufung auf die
richterliche Unabhängigkeit, daß der Bürger sich gegen 
richterliche Manipulation und Willkür effektiv zur Wehr setzen kann. Dr. jur. Lamprecht

X
Eine "Vorschrift" kann Grundrechte gar nicht einschränken, sondern nur "Gesetze" Artikel 19 Abs. 1/2 GG.

§17 AGO verstösst hinzukommend auch noch gegen die Normenklarheit und das Bestimmtheitsgebot.
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http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-123856912.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-123856912.html
http://blog.justizfreund.de/bverfg-aeusserung-durchgeknallter-staatsanwalt-stellt-nicht-zwingend-eine-beleidigung-dar/
http://blog.justizfreund.de/juristenzitate/
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http://blog.justizfreund.de/fragen-zur-willkuervorschrift-§17-ago-bayern.pdf

http://www.justizfreund.de/beitraege/bundesjustizministerium17ago.pdf
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Gemeint ist §17 Abs. 1 AGO-Bayern mit dem man gerne (wie mit den 
anderen dummen inhaltsleeren Floskeln) abgespeist wird, damit 
Rechtsmittel/Beschwerden oder Gerichtsverfahren/Befangenheitsanträge 
(insbesondere von minderwertigen Proleten) möglichst 
bürgerschädigend und verfassungsfeindlich durch Rechtsbeugung nicht 
bearbeitet werden müssen (Verstoß ua. gegen Artikel 19 Abs. 4 GG, 
Artikel 103 Abs. 1 GG, Artikel 6 EMRK und §198 GVG).

http://www.justizfreund.de/beitraege/bundesjustizministerium17ago.pdf

Es wird eine Beschwerde, die gemäss dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof noch gestellt 
werden sollte und ein Befangenheitsantrag mal wieder nicht bearbeitet. Das Verfahren wegen 
einer ganz simplen 
Reisekostenentschädigung dauert nun schon 
über 3 Jahre und 8 Monate mit über 32 Beschwerden.
OLG Namuburg, Beschl. v. 15.08.2012 – 4 WF 85/12 g: “…sondern eine direkte Zahlung an 
sich begehrt und deshalb – auch um Missbrauchsmöglichkeiten vorzubeugen – ein 
besonderes Bedürfnis an einer zeitnahen Überprüfung der beantragten Erstattung 
besteht." http://blog.justizfreund.de/reisekostenentschaedigungsinfo-fuer-mittellose-angeklagte

Der familiäre, für seinen Posten besonders gut geeignete, Kollege StA 
Bernhard Lieb kann in dieser absichtlichen verfassungsfeindlichen 
Rechtsbeugerei keinerlei rechtsbeugerische Tätigkeit erblicken.

http://www.justizfreund.de/beitraege/bundesjustizministerium17ago.pdf
http://blog.justizfreund.de/reisekostenentschaedigungsinfo-fuer-mittellose-angeklagte/


Wie Richterin Barausch vom LG-Coburg erklärte werden Eingaben des 
sinngemäss minderwertigsten sozial schwachen Proleten entweder nicht bearbeitet 
oder automatisiert abgewiesen "wie es meine Kollegen auch alle machen". Es geht 
immer und immer nur um die Feststellung des minderwertigen "Untermenschen", 
der in der hochelitären Justiz keine Rechte geltend machen "kann". 
Nach dem Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshof wurde der Antrag 
dann bearbeitet und entsprechend rechtsbeugerisch und verfassungsfeindlich 
mehrfach von Richterin Barausch willkürlich abgewiesen auch mit verstössen 
gegen das rechtliche Gehör (Artikel 103 Abs. 1 GG; BVerfG 30.06.2015 – 2 BvR 
433/15). Jetzt wird eine Beschwerde und ein Befangenheitsantrag in der Sache am 
LG-Coburg verfassungswidrigerweise wieder nicht bearbeitet.
Gemäss Richterin Ulrike Barausch leidet der Beschwerdeführer an "rechtlichen 
Wahnvorstellungen", so wie mittlerweile auch der Deutsche Bundestag, der

Bayerische Verfassungsgerichtshof, der Direktor des AG-Coburg, das 
Bundesverfassungsgericht und das Bundesjustizministerium.

http://blog.justizfreund.de/der-luegende-richter-anton-lohneis-lg-coburg-als-auffaelliger-grundrechtsverletzer-keine-bearbeitung-von-
beschwerden-minderwertiger-untermenschen-19-08-2017/

"Unschuldig verurteilt mit unfassbarer Wirklichkeit bei Gerichten, die in Romanen 
überzogen wäre", Psychologe Prof. Steller klagt Justiz an, zeit-online, 19.11.2015
Auch bei Richterin Barausch ist an der fachlichen Inkompetenz mit 
bürgerschädigungswillen nichts zu machen.
„Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent 
ist. […] Die Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, [sind] 
genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen.“ 
– David Dunning
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt

http://blog.justizfreund.de/der-luegende-richter-anton-lohneis-lg-coburg-als-auffaelliger-grundrechtsverletzer-keine-bearbeitung-von-beschwerden-minderwertiger-untermenschen-19-08-2017/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt


Gemäss dem Bayerischen Landtag wurde die Vorschrift von der Bayerischen 
Staatsregierung erlassen. So viel zur Gewaltenteilung:
"Die Bayerische Staatsregierung ist im politischen System Bayerns die oberste 
Exekutivbehörde des Freistaates."
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Staatsregierung
Die Richter der Judikative halten sich also an selbst gemachte  "Deppenvorschriften" 
(Arbeitsanweisung für deren Verwaltung) der Executive, die verfassungsfeindlich und 
zusätzlich auf Gerichtsverfahren gar nicht anwendbar sind. Auch das fachliche Niveau der 
dortigen Richter und Staatsanwälte war bisher erschreckend niedrig. Das kompensiert man 
dann auch durch zusätzliche bürgerschädigende Grund- und Menschenrechtsverletzungen 
und lobt, belobigt und befördert sich "feierlich" untereinander.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Staatsregierung
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http://blog.justizfreund.de/fragen-zur-willkuervorschrift-�17-ago-bayern
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Fragen zu § 17 AGO-Bayern 

' 

Sehr geehrter Herr 
~ 

die Bayerische Staatskanzlei bestätigt den Eingang von Ihrem Fax und den 

darin enthaltenen Fragen zu§ 17 der AGO Bayern. 

Wir haben Ihre Zuschrift dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, 

für Bau und Verkehr und dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

zugeleitet. Bitte haben Sie etwas Geduld, bis Sie weitere Antwort erhalten. 

Telefon: 089 2165-0 E-Mail: staatskanzlei@stk.h"v"rn rlP 
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Natürlich werden entsprechende Fragen eines juristisch sogenannten "Untermenschen" oder dessen 
Beschwerden im Staatsministerium der Justiz auch verfassungsfeindlich nicht bearbeitet (auch wegen §17 Abs. 1 
AGO-Bayern).
Wenn jetzt die Bayerische Staatskanzlei das Staatsministerium der Justiz bzw. Prof. Bausback dazu auffordert die 
Fragen zu beantworten, werden diese dann auch wegen angeblicher Beleidigungen, von denen bisher keine 
einzige niemals genannt wurde, gemäss §17 Abs. 1 AGO auch nicht bearbeitet?



Kollegial korruptes Zwischenverfahren zur familiären Kollegenabdeckung. Die 
Bezeichnung solcher familiären kollegialen Tätigkeiten als "korrupt" stammt 
übrigens von der Coburger Justiz selbst. Es wurde wegen der vorstehenden 
rechtsbeugerischen Tätigkeit von Richter Anton Lohneis, die ja auch noch 
absichtlich mit Vorsatz getätigt wird, Strafantrag wegen Rechtsbeugung gestellt.



Hier kann man nun schauen wie der Leitende Staatsanwalt Bernhard Lieb den Kollegen nun abdeckt, damit von 
vornherein gar nicht erst ermittelt wird. Auf das rechtsbeugerische Verhalten von Richter Anton Lohneis wird gar nicht 
eingegangen, sondern auch über andere Dinge herumfabuliert, die mit der vorstehenden Rechtsbeugung gar nichts zu 
tun haben. Das ist eine übliche Masche gerade in der Coburger Justiz.

Zur Verurteilung unschuldiger Bürger läd man umgekehrt sogar lügende Juristenkollegen vor. Wegen entsprechender 
Falschaussagen wird natürlich auch kollegial "korrupt" gar nicht ermittelt, denn den Juristenkollegen ist das tätigen von 
Falschaussagen als Zeuge bei Gericht feierlich als Gratifikation um die hochelitäre Person verliehen worden. Ein Teil der 
Lügen für die kollegiale "korrupte" Rechtsbeugung lässt sich dem Artikel entnehmen: 
http://blog.justizfreund.de/fragen-zur-willkuervorschrift-§17-ago-bayern

Die 3 kollegialen Kumpels mit gewünschter "erfolgreicher" verfassungsfeindlicher Rechtsbeugungstätigkeit: 
Amtswechsel am Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft Coburg / Bayerns Justizminister Bausback verabschiedet 
Dr. Friedrich Krauß und führt Anton Lohneis sowie Bernhard Lieb in ihre neuen Ämter ein
Prof. Winfried Bausback zu Verfassungsfeind und Rechtsbeuger Anton Lohneis: "Alle Aufgaben und Ämter in der 
bayerischen Justiz, die Ihnen bisher übertragen wurden, haben Sie mit außerordentlichem Fleiß, ausgezeichnetem 
Fachwissen und hohem Verantwortungsbewusstsein erledigt. Ich habe deshalb keinen Zweifel, dass Sie die spürbare 
Lücke, die Ihr Vorgänger hinterlassen hat, mit großem Erfolg schließen." 
https://www.justiz.bayern.de/presse-und-medien/pressemitteilungen/archiv/2016/3.php

Natürlich feiert man sich nicht nur selbst für die kollegiale "Korruptheit" (Der Spiegel 51/2013, "Systemfehler"), die Lügen 
als Richterzeuge vor Gericht, die bürgerschädigend Willkür und für die Rechtsbeugerei, sondern man feiert auch noch 
die Verfassung, die man mit Füssen tritt und die einfach ignoriert wird:

Dr. Winfried Bausback anlässlich der Festveranstaltung. 70 Jahre Bayerische Verfassung am 12. ... Bayerischen 
Verfassung feiern wir heute nichts geringeres als die "Geburtsstunde" des modernen Freistaats Bayern.
https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/reden_ministerin/2016/30_festveranstaltung_70_jahre_bayerische_verfassung.pdf

Modern war dieses Vorgehen zB. im Dritten Reich wo es die bayerische Landesverfassung und das Grundgesetz der 
BRD von 1949 gar nicht gab.

Man kann aber evtl. auch davon ausgehen, dass StA Lieb tatsächlich gar nichts merkt, weil Grund- und Menschen-
rechtsverletzungen, Willkür und Rechtsbeugung zu deren vollkommen selbstverständlich gefeierten Tätigkeiten gehören 
und er daher gar nicht weiss was daran überhaupt zu beanstanden sein soll. StA Lieb findet auch wirllkürlich festgestellte 
geistige Krankheiten bei Proleten zur vollständigen Rechtlosstellung von seinen Richterkollegen gut, aufgrund dessen 
Bürger keinerlei Rechte in deren Justiz als "Gesetzlose" geltend machen können und geschädigt werden dürfen.

Hier lässt man die Unterschrift gleich gänzlich weg und eine Rechtsbehelfsbelehrung 
(ist allerdings nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben wäre aber bürgerfreundlich) 
gibt es auch nicht. Alles nur justizielle schädigende Trickerserei gegen den Bürger. 
Eine bloße Welle, bei der nicht ansatzweise ein Buchstabe zu erkennen ist, reicht als 
Unterschrift nicht aus (BGH, Beschluss vom 21.02.2008 V ZB 96/07).
http://blog.justizfreund.de/nicht-unterschriebene-schriftsaetze-der-staatsanwaltschaft-
haben-fuer-vorstaende-der-sachsen-lb-keine-fristwahrende-wirkung-13-02-2014 
Präsident des OLG-Bamberg: "...eine bürgerfreundliche und bürgernahe Justiz..." 

http://blog.justizfreund.de/rechtsanwalt-
rolf-bossi-teils-bis-heute-geistig-vergiftete-
justiz-durch-die-hitlerdiktatur-mit-dem-
baustein-der-ausholung-des-
straftatbestandes-der-rechtsbeugung

http://blog.justizfreund.de/strafvereitelung-
im-amt-als-stetiges-justizverbrechen-
beispiele-von-ra-fischer-27-06-2011

http://blog.justizfreund.de/nicht-unterschriebene-schriftsaetze-der-staatsanwaltschaft-haben-fuer-vorstaende-der-sachsen-lb-keine-fristwahrende-wirkung-13-02-2014/
http://blog.justizfreund.de/fragen-zur-willkuervorschrift-�17-ago-bayern
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-123856912.html
http://blog.justizfreund.de/rechtsanwalt-rolf-bossi-teils-bis-heute-geistig-vergiftete-justiz-durch-die-hitlerdiktatur-mit-dem-baustein-der-ausholung-des-straftatbestandes-der-rechtsbeugung
http://blog.justizfreund.de/strafvereitelung-im-amt-als-stetiges-justizverbrechen-beispiele-von-ra-fischer-27-06-2011
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-muenchen-13ss8117-anwalt-beleidigung-senat-roland-freisler-meinungsfreiheit/
http://blog.justizfreund.de/rechtsanwalt-rolf-bossi-teils-bis-heute-geistig-vergiftete-justiz-durch-die-hitlerdiktatur-mit-dem-baustein-der-ausholung-des-straftatbestandes-der-rechtsbeugung
http://blog.justizfreund.de/strafvereitelung-im-amt-als-stetiges-justizverbrechen-beispiele-von-ra-fischer-27-06-2011
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Die üblichen Floskeln mit denen man abgespeist wird. Das Richter Dr. Krauß und Richter 
Dr. Pfab vom LG-Coburg Falschaussagen als Zeuge gemacht haben was ebenfalls angemerkt 
wurde wird natürlich wie immer komplett ignoriert.

Schön wie wieder gelogen wird: Zu der Rechtsbeugerei von Richter Anton Lohneis weswegen Strafantrag gestellt 
wurde, wird ja gar nicht eingegangen, sondern es wird komplett ignoriert.
Es brauchten auch gar keine Akten überprüft werden, denn diese PDF-Datei aus denen sich alles ergibt reicht 
völlig aus. Daran sieht man, dass überhaupt gar nichts geprüft wurde. Es wird ganz einfach ganz plump 
weggebügelt und alle decken sich kollegial korrupt untereinander ab.
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Im Auftrag

gez. Weihprecht
Leitender Oberstaatsanwalt

_B .e_[ e h_r u_n_.q

Gegen den ablehnenden Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg kann der Antragstel-
ler - sofern er Verletzter ist - binnen eines Monats nach der Bekanntmachung gerichtliche Ent-
scheidung beantragen (§ 172 Strafprozessordnung).

Der Antrag ist nicht zulässig, wenn das Verfahren ausschließlich eine Straftat zum Gegenstand
hat, die vom Verletzten im Wege der Privatklage verfolgt werden kann. Der Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung muss die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen Klage begründen
sollen, und die Beweismittel angeben. Er muss von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein; für
die Prozesskostenhilfe gelten dieselben Vorschriften wie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Der Antrag ist bei dem für die Entscheidung zuständigen Gericht einzureichen. Maßgeblich ist
der Zeitpunkt des Eingangs bei Gericht.

Zur Entscheidung über den Antrag ist das Oberlandesgericht Bamberg (Wilhelmsplatz 1, 96045
Bamberg) zuständig.

Auch hier fehlt wieder die Unterschrift. Wäre etwas geprüft worden, dann 
hätte man an dieser PDF-Datei feststellt, dass Schriftstücke ohne 
Unterschrift keine fristwahrende Wirkung haben, denn der Link stand 
neben der nicht vorhandenen Unterschrift von StA Lieb
http://blog.justizfreund.de/nicht-unterschriebene-schriftsaetze-der-
staatsanwaltschaft-haben-fuer-vorstaende-der-sachsen-lb-keine-
fristwahrende-wirkung-13-02-2014
(OLG Dresden, Beschluss vom 13. Februar 2014, Az: 2 Ws 658/14) 
Demgemäss stimmt nämlich die Rechtsmittelbelehrung nicht.
Das dem so ist dürfte sich aber in Bamberg auch schnell wieder willkürlich 
zum Nachteil von rechtlosen sogenannten "Untermenschen" ändern.

Organisierte Kriminalität und Korruption in der Justiz (siehe auch "Systemfehler, Der Spiegel 51/2013):
„Ich bin in meiner Berufstätigkeit als Richter mit der Organisierten Kriminalität kollidiert, die es in der Justiz 
gibt“. Richter Rudolf Heinrich a.D., 2010
Ich kenne aus der Schulzeit, dem Studium und der Berufstätigkeit eine Reihe von Menschen, die Juristen sind 
und die in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und Gerichtsbarkeit in Bayern tätig sind bzw. waren. Von 
diesen Kollegen erhalte ich über meine aktive Dienstzeit hinaus Informationen über die im Staatsapparat im 
Freistaat Bayern vorhandene Organisierte Kriminalität. http://blog.justizfreund.de/juristenzitate

Es werden also Straftaten wie Rechtsbeugungen (§339 StGB) vollkommen selbstverständlich verübt aber auch 
vollkommen selbstverständlich Falschaussagen (§153 StGB) vor Gericht von Richtern getätigt bei den eigenen 
Kollegen zur Verurteilung Unschuldiger. Bereits die Ermittlung in solchen Fällen wird von den Kollegen bei 
der Staatsanwaltschaft vereitelt (Strafvereitelung §258 StGB und Verstoss gegen das Legalitätsprinzip und es 
wird gegen den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Durchführung eines Strafverfahrens (NJW-Spezial 
2015, 57) verstossen.
Gemäss vorliegenden Schriftstücken kann man sehen mit welchen Methoden das gemacht wird. Auf den 
konkreten vorgetragenen Sachverhalt wie die durch Richter Anton Lohneis getätgte Rechtsbeugung mit §17 
AGO etc. wird gar nicht eingegangen, sondern es werden selbst Sachverhalte erfunden, dass man zB. nur 
Ausführungen über §17 AGO und ein Zivilverfahren mit einem Verkehrsunfall gemacht hätte.
Und das Schriftstück mit der Rechtsbeugung von Richter Anton Lohneis durch §17 AGO liegt bei. Das wird 
aber ignoriert.
Es gibt zwar auch Ausführungen über §17 AGO und deren unrechmässiger Anwendung, die ja zum 
Nachweis der Rechtsbeugung auch vorgetragen werden können obwohl das ja sogar Aufgabe der 
Staatsanwaltschaft wäre. Ausführungen zu einem Verkehrsunfall wurden gar nicht gemacht.
Dann wird auch noch gelogen, dass man in die Akte geschaut hätte was gar nicht notwendig ist, weil das 
Schriftstück von Richter Anton Lohneis in dem er Rechtsbeugung macht ja beiliegt.
Der Akte kann man allerdings weitere Rechtsbeugungen entnehmen aber auch, dass die vorliegende 
Rechtsbeugung systematisch stetig selbstverständlich betrieben wird.
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